
 

 

Anmeldungen und Informationen können ab sofort bei der: 

 

Kinder- & Jugendförderung der Stadt Babenhausen 

Bürgermeister-Rühl-Str. 6 
 

64832 Babenhausen 

Tel. 06073 687211 

E-Mail: mareen.hautmann@babenhausen.de 

 

 

oder 

am Empfang im Rathaus angefordert bzw. eingeholt werden.   

Ihre Ansprechpartnerin ist Mareen Hautmann. 

 

 

 

 

 

 

Theaterferien 

 
21.- 25.10.2024 



Theaterferien // 21. – 25.10.2024 
 

In der zweiten Herbstferienwoche bietet die Kinder- und Jugendförderung in 

diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight an: Theaterferien im JUZ 

Babenhausen. Gemeinsam mit „McKenna’s Theater“ wird das Jugendcafé 

von Montag, 21. bis Freitag, 25. Oktober zur Theaterbühne umfunktioniert. 
 

16 Teilnehmer*innen im Alter von 6 bis 10 Jahren werden hier täglich von 

9:30 Uhr bis 14:30 Uhr das Theaterspiel im Team erproben, Kostüme 

erstellen, das Bühnenbild entwickeln und gemeinsam erste schau-

spielerische Erfahrungen machen. Geübt wird dabei auch das laute und 

deutliche Sprechen und im Rahmen von Rollenspielen können die Kinder 

ihre Ausdrucksfähigkeit erproben. „Sie lernen dabei auch eine enorme 

Flexibilität für ihr Leben und zu ihrer Fantasie zu stehen“, so Dustin 

McKenna, der das Projekt anleitet. „Auch wird ihnen durch das Spiel die 

Hemmung genommen, sich vor Menschen zu präsentieren“. 
 

Das in der Woche eingeübte und ausgestaltete Theaterstück hat seine 

„Uraufführung“ dann freitags direkt im Anschluss an die letzte Theaterprobe. 

Ab 15:00 Uhr sind alle Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde zur 

Premiere des Stückes ins Jugendcafé eingeladen. Bei der Theater-

aufführung können Kaltgetränke, Kaffee und Kuchen zu kleinen Preisen 

erworben werden. 
 

Dank Unterstützung durch Stiftungsmittel wird die Teilnahmegebühr für den 

Workshop möglichst niedrig gehalten, um eine breite Teilhabe zu 

ermöglichen. Wer jetzt neugierig geworden ist und Interesse am 

Herbstferienangebot der Kinder- und Jugendförderung hat, sollte sich 

schnellstmöglich anmelden. 
 

Die wichtigsten Infos: 
 

⚫ Die gesamte Woche Theaterferien kostet 40,00 €. 

⚫ Alter der Teilnehmer*innen: 6 bis 10 Jahre. 

⚫ Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich ein Lunchpaket + eine Trinkflasche mit. 
   Wir bieten zusätzlich immer Obst und kleine Snacks sowie kalte und 
   warme Getränke an. 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich mein Kind … 

 

Vorname: _____________________________________________ 

Name:  _____________________________________________ 

geb. am: _____________________________________________ 

Straße:  _____________________________________________ 

Wohnort: _____________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________ 

Mobil:   _____________________________________________ 

E-Mail:  _____________________________________________ 

 

… verbindlich zu den „Theaterferien“ 

der KiJuFö vom 21. bis 25.10.2024 an. 
 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind 

abgebildet ist, zu Dokumentations- und Repräsentationszwecken veröffentlicht 

werden dürfen. 

JA  NEIN      

 

_____________________________________________ 

Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen wird die von Ihnen angegebenen Daten ausschließlich zum 

Zweck der von Ihnen gewünschten Informationen verarbeiten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ist uns sehr wichtig. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen wurden gemäß  

§5 BDSG zum Datengeheimnis verpflichtet. Es werden alle notwendigen technischen und organisatorischen 

Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen.  

So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Auf 

Anfrage werden wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Die Kriterien zur Festlegung 

der Dauer der Speicherung bemessen sich nach Ende des Zwecks und anschließender gesetzlicher 

Aufbewahrungsfristen. 


